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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Neufra und Freudenweiler, 
 
wieder einmal stehen die wohl beliebtesten Tage des Jahres vor der Tür – für die Schüler heißt es 
sechseinhalb Wochen Ferien am Stück. Dieser Zeitraum bietet ausreichend Spielraum, um den 
Sommer mit all seinen Highlights zu genießen.  
 
Persönlich, aber auch im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung Neufra möchte 
ich Ihnen allen eine schöne Ferienzeit wünschen!  
 
Egal, ob Sie eine Reise unternehmen oder doch lieber daheim in unserer Gemeinde bleiben: Erholen 
Sie sich gut, genießen Sie die hoffentlich warmen, sonnigen Sommertage und kommen Sie, sollten 
Sie verreisen, gesund und entspannt wieder zurück.  
 
Ihr  
Reinhard Traub, Bürgermeister

Sommergruß aus Neufra

   Foto: Reinhard Traub

„Nur ein ruhendes Gewässer wird wieder klar.”  (Aus Tibet) 
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Was ist los in der Region ?
Wann? Was? Wer? Wo? Uhrzeit?  
     Gammertingen 
 
Jeden Montag Montagswanderung Schwäbischer Albverein Treffpunkt: Parkplatz 14.00 Uhr 

OG Gammertingen Sauter/Steinhart  
Jeden Dienstag Gesundheitswandern Schwäbischer Albverein Treffpunkt: Bahnhof in 18.00 Uhr 

OG Gammertingen – Gammertingen 
mit Priska Pfister  

Jeden Mittwoch Wochenmarkt Stadt Gammertingen Großer Schlossplatz 8.00 - 12.00 Uhr  
Jeden Freitag Café am Abend Diakonie, Weltladen, Mariaberg Café fair & mehr 18.00 Uhr  
Jeden 1. und Rund um’s Imkern. Imkereimuseum-Alb Gammertingen-Harthausen, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
3. Sonntag im Trochtelfingerstr. 14 
Monat und an Gruppen ab 10 Personen nach 
Feiertagen Vereinbarung mit Führung möglich.   
Do., 31.07. Feierabendtreff Stadt Gammertingen Gr. Schlossplatz Ab 17.00 Uhr  
Do., 07.08. Feierabendtreff Feuerwehr Gr. Schlossplatz Ab 17.00 Uhr 

Abt. Gammertingen & Mariaberg  
Do., 14.08. Feierabendtreff Narrenzunft Horig Gr. Schlossplatz Ab 17.00 Uhr  
Do., 21.08. Feierabendtreff Stadtkapelle Gammertingen Gr. Schlossplatz Ab 17.00 Uhr    
 Hettingen   
Jeden Sonntag 500 Jahre Mode- u. Gewandhaus Museum Sigmaringer Straße 9, 13.30 - 17.00 Uhr 

Kulturgeschichte Inneringen  
1. + 2. Sonntag Besichtigung – in Eigenregie Alb-Lauchert-Ring Fasnachtmuseum 13.30 - 17.00 Uhr 
im Monat oder Sonderführungen & „Narrenburg Hettingen“ 

Gruppen nach Vereinbarung  
(Tel. 0174 5788973)  

10.08.2025 Sommerfest BeneVit Haus Laucherttal,  11.00 – 17.00 Uhr 
Im Winkel 1, 
72513 Hettingen  

18.08.2025 Blutspende DRK Blutspendedienst Albhalle Inneringen, 15.30 – 19.30 Uhr 
Schulstraße 12,  
72513 Hettingen 

 Veringenstadt   
Dienstag & Veringer Lädele Bürgerverein Veringenstadt Im Städtle 68 14.30 - 18.00 Uhr 
Freitag Second-Hand-Laden  
Mittwoch & Bücherei Die Bücherei, St. Nikolaus Im Städtle 68 Mi.: 16.00 - 18.00 Uhr 
Freitag Fr.: 16.30 - 18.00 Uhr  
Jeden Freitag Krabbelgruppe Krabbelgruppe Veringenstadt Simon-Grynäus-Haus oder 09.30 - 11.00 Uhr  

Spielplatz Richard-Wagner-Str.  
1. & 3. Sonntag Stadt- und Museumsführung Strübgemeinschaft Veringenstadt Treffpunkt Rathaus 14.00 Uhr 
im Monat Dauer 1 Std. – 5 � pro Person  
19.08.2025 Lust auf Binokel oder Skat? Bürgerverein Veringenstadt Alte Dorfschule, 19.30 Uhr 

Unterdorf 15

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ankündigung der Fahrbahndeckensanierung in der Friedhofstraße und in der Unteren Gasse 
Die Firma Hörmann GmbH Straßensanierung plant in der kommenden Woche KW 32 (04.08.2025 bis 08.08.2025) die Fahrbahn-
deckensanierung in der Friedhofstraße und in der Unteren Gasse durchzuführen. Die Maßnahme kann allerdings nur bei trockener 
Witterung erfolgen. Aufgrund der derzeit sehr unbeständigen Wetterlage kann zum jetzigen Zeitpunkt der exakte Zeitplan der 
baulichen Umsetzung noch nicht genau festgelegt werden. Die Anlieger werden über Informationsblätter in den Briefkästen kurz 
vor Beginn der Maßnahme über den geplanten Bauablauf in Kenntnis gesetzt.  
Wir bitten um Ihr Verständnis und um Beachtung. 

 

AMTLICHE NACHRICHTEN
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Gemeindeverwaltungsverband Lauchertta l31.07.2025   
Landkreis Sigmaringen 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Entwurfsbeschluss  
- Beteiligung der Öffentlichkeit -  

8. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung  
des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs- 

verbandes Laucherttal zur Ausweisung  
einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

Freiflächenphotovoltaikanlage mit der Bezeichnung  
„PV-Anlage Gewann Brand“  

in der Stadt Gammertingen auf Gemarkung Bronnen   
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal hat am 24.07.2025 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
zur 8. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal zur 
Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Freiflächenphotovoltaikanlage mit der Bezeichnung „PV-Anlage 
Gewann Brand“ in der Stadt Gammertingen auf Gemarkung 
Bronnen gebilligt und beschlossen, diesen Entwurf nach § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen.   
Im Entwurf der Flächennutzungsplanänderung sind die Flst. Nr. 
295/8, 295/3, 295/6 und 295/2 nicht mehr enthalten. Die Fläche 
reduziert sich gegenüber dem Vorentwurf um 1,44 ha. Das Plan-
gebiet der 8. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung 
dargestellt begrenzt:   

 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 5,11 ha und befindet sich 
auf der Gemarkung Bronnen im Gewann Brand, ca. 550 m nord-
westlich des Siedlungsrandes und ca. 140 m südlich des Sport-
platzes. Im Süden, Osten und Norden grenzt das Plangebiet an 
Flächen für Wald an. Im Nordwesten geringfügig auch an Flächen 
für die Landwirtschaft. 
Für die Ausweisung der Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung Freiflächenphotovoltaikanlagen und der Grünfläche für 
Ausgleichsmaßnahmen wird eine Fläche für die Landwirtschaft 
umgewandelt.    
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und den parallel 
dazu in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Be-
trieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu erforder- 
lichen Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen 
werden.  
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil 
aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes bis zum Jahr 
2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, plant 
der Vorhabenträger die Stadtwerke Tübingen die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich des Sportplatzes in Bron-
nen auf einer Waldlichtung. 

Die Flächen sind im Eigentum Privater und werden den Stadt-
werken Tübingen als Vorhabensträger zur Umsetzung der Anlage 
zur Verfügung gestellt.    
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertre-
tern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern.   
Der Entwurf der 8. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des  
Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 
24.07.2025) und den nach Einschätzung der Gemeindeverwal-
tungsverbands wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen    

von Montag, dem 04.08.2025 bis Freitag, dem 05.09.2025,   
auf der Internetseite der Stadt Gammertingen unter der Internet-
Adresse https://www.gammertingen.de/de/amtlich/rathaus/amtliche-
bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen.html veröffent- 
licht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der 
Länder unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/karten-
dienste zugänglich gemacht.   
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen 
der Flächennutzungsplanänderung an folgender öffentlich zu-
gänglichen Stelle einsehbar:   
Stadtverwaltung Gammertingen, Hohenzollernstraße 5-7, 72501 
Gammertingen, (Zimmer 2.9 Hauptamt, 2. Obergeschoss)   
Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen 
sind verfügbar und werden einschließlich Begründung der Flä-
chennutzungsplanänderung Aussagen zur Umweltverträglichkeit 
veröffentlicht.   
a.) Aussagen zur Umweltverträglichkeit aus der Begründung 

vom 24.07.2025  
Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringen Lärm-
immissionen. Auch tritt durch die Umspannstationen elektro-
magnetische Strahlung in geringem Umfang auf. 
Blendwirkungen sind aufgrund der Lage auf einer Waldlich-
tung nicht zu erwarten.   
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust 
von Fettwiesen, Ackerflächen (teils mit seltenen und gefähr-
deten Ackerwildkräutern), Ruderalvegetation sowie zwei Ein-
zelbäumen (u. a. eine alte, mehrstämmige Weide). Die an- 
grenzenden Magerwiesen sowie Feldhecken und -gehölze 
bleiben vollständig erhalten. Um Verschattungen dieser Bio-
tope zu vermeiden, wird südlich mit den PV-Modulen ein Ab-
stand von 10 m eingehalten. Unter den Solarmodulen wird ex- 
tensiv genutztes Grünland und um den Solarpark eine Saum-
vegetation (stellenweise mit Gebüschgruppen) entwickelt. Die 
geplante Zaunanlage ist kleintierdurchlässig zu gestalten. Die 
Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchungen lie-
gen noch nicht vollständig vor und werden im Laufe des wei-
teren Verfahrens ergänzt. Die bereits festgestellte Wald- 
eidechse wird durch den Abstand zwischen PV-Modulen und 
Wald- und Heckenrändern bei der Planung berücksichtigt. Die 
Pflanzenart Dicke Trespe (Bromus grossus) konnte als Acker-
begleitart im Plangebiet nicht festgestellt werden.   
Boden 
Im Geltungsbereich haben sich überwiegend tiefgründige 
Böden mit einer mittleren Bedeutung hinsichtlich der Boden-
funktionen entwickelt. Durch den geplanten Solarpark kommt 
es zu kleinflächigen Versiegelungen und zu baubedingten Be-
einträchtigungen dieser Böden. Diese Auswirkungen können 
durch Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung 
von Böden gemindert werden. Der Ausgleich der verbleiben-
den Beeinträchtigungen wird im Laufe des weiteren Verfah-
rens ergänzt.   
Wasser 
Das Vorhaben befindet sich überwiegend in der Zone II des 
Wasser-schutzgebiets „Laucherttal“. Unter bestimmten Vo-



raussetzungen ist die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen 
in der Schutzzone II zulässig. Es ist ein Antrag auf Befreiung 
bei der unteren Wasserbehörde zu stellen. Zur Berücksichti-
gung darf die Reinigung der Module nur mit Wasser erfolgen 
und für den Betrieb der Anlage dürfen keine wassergefähr-
denden Stoffe eingesetzt werden. Verunreinigungen des 
Trinkwassers sind durch das Vorhaben daher nicht zu erwar-
ten. Da das Wasser weiterhin auf der Fläche versickern kann, 
ist von keiner Verringerung der Grundwasserneubildungsrate 
auszugehen. Es befinden sich keine Oberflächengewässer im 
Umfeld des Vorhabens.   
Klima, Luft 
Durch die Nutzung erneuerbarer Energien kommt es zu einer 
Reduktion von Treibhausgasen im Vergleich zur Nutzung fos-
siler Energieträger. Im Bereich des Vorhabens kommt es zu 
einer Reduktion der Kaltluftproduktion und des -abflusses. Da 
es sich nicht um Flächen mit siedlungsklimatischer Relevanz 
handelt, ist diese Veränderung nicht als erheblich zu werten.   
Landschaft 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaft-
lich genutzte, strukturreiche Waldlichtung. In die Waldlichtung 
ragen einige Feldhecken und -gehölze und es befinden sich 
zwei Einzelbäume auf der Fläche. Die Bedeutung der Fläche 
für das Landschaftsbild ist als hoch zu werten, gleichzeitig ist 
die Einsehbarkeit der Fläche gering. Die Feldhecken und -ge-
hölze bleiben vollständig erhalten. Durch Eingrünungsmaß-
nahmen können die Beeinträchtigungen des Landschafts- 
bildes und der Erholungseignung durch Einbringen von tech-
nischen Elementen in eine bisher landwirtschaftlich genutzte 
Landschaft gemindert werden. Der Erhalt einer Langlaufski-
loipe durch das Gebiet ist zu prüfen.   
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht bekannt. Sollten während der Bauarbeiten Hinweise auf 
archäologische Denkmale auftreten, so werden diese gemel-
det und es wird die Möglichkeit zur Bergung der Funde und 
Befunde eingeräumt.   
Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzel-
nen Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Bezie-
hungen zwischen den Schutzgütern wurde in den voran- 
gegangenen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind 
keine Wechselwirkungen zu erwarten.   
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Beibehaltung der 
bisherigen Nutzung anzunehmen, sodass sich voraussichtlich 
der Umweltzustand nicht wesentlich ändert.   
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 
Die Maßnahmen werden nachstehend zusammengefasst auf-
geführt: 
• Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen 
• Schutz und Wiederherstellung von Böden 
• Versickerung des Niederschlagswassers 
• Verwendung wasserdurchlässiger Bodenbeläge 
• Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
• Entwicklung einer Saumvegetation 
• Entwicklung einer Saumvegetation mit einzelnen Gebüsch-

gruppen   
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Um-
weltauswirkungen 
Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften 
Funktionsfähigkeit der vorgesehenen Maßnahmen ist Auf-
gabe der Stadt Gammertingen.“   
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde am 
06.03.2024 eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 
durchgeführt. Aus der artenschutzrechtlichen Beurteilung des 
Berichtes vom 17.03.2024 wird folgendes zitiert: 
„Eine Umnutzung des Gebietes kann zu Lebensraumverlusten 
von Vögeln, insbesondere der Offen- und Halboffenlandarten, 

Reptilien, Schmetterlingen sowie der Dicken Trespe (Bromus 
grossus) führen. Das Ausmaß möglicher Beeinträchtigungen 
hängt von den konkreten Artenvorkommen ab. Eine Unter-
stellung des Vorkommens aller potenziell möglichen Arten 
würde dazu führen, dass ein hoher Bedarf an funktionserhal-
tenden Maßnahmen erforderlich wird. 
Um artenschutzrechtliche Konflikte auszuschließen, sollten 
folgende Untersuchungen durchgeführt werden: 
• Erfassung der Brutvogelfauna durch sechs Begehungen im 

Zeitraum April bis Juni, besonderer Fokus auf die Erfassung 
der Wachtel und Feldlerche, 

• Erfassung der Dicken Trespe (Bromus grossus) durch eine 
Begehung im Zeitraum Ende Juli bis Mitte August,  

• Untersuchung auf Vorkommen der Futterpflanzen Großer 
Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), Gewöhnlicher Dost 
(Origanum vulgare) sowie Feld-Thymian (Thymus pulegi-
oides) für die beiden Ameisenbläulingsarten während der 
Vegetationsperiode 

• Erfassung der Zauneidechse und Schlingnatter durch vier 
Begehungen im Zeitraum April bis September. 

Da in Gehölze nicht direkt eingegriffen werden soll ist eine Un-
tersuchung der Haselmaus nicht erforderlich. 
Auf der Grundlage dieser Untersuchung ist eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung zu erstellen. 
Neben den artenschutzrechtlichen Belangen sollte beachtet 
werden, dass das Grünland als FFH-Lebensraum von Be-
deutung sein kann. Um dies festzustellen sind gezielte Vege-
tationsansprachen vor dem ersten Schnitt des Grünlandes 
unabdingbar. Diese Aufnahmen dienen gleichzeitig der ge-
nauen Einordnung des Grünlandes hinsichtlich seiner Be-
wertung nach der ÖKVO.“ 
 
Auf Grundlage dieser artenschutzrechtlichen Beurteilung 
wurde im Jahr 2024 die speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fungen durchgeführt. 
Aus dem Bericht (Teil des Umweltberichtes) vom 30.09.2024 
wird aus den artenschutz-rechtlichen Auswirkungen folgendes 
zitiert: 
 
Europäische Vogelarten 
Die Ergebnisse der durchgeführten Revierkartierung werden 
im Laufe des weiteren Verfahrens ergänzt. 
 
Arten der FFH-Richtlinie Anhänge II und IV 
Reptilien 
Im Rahmen der bisher durchgeführten Begehungen zur Er-
fassung der Reptilien konnte die streng geschützte Zaunei-
dechse (Lacerta agilis) im Gebiet nicht nachgewiesen werden. 
Es wurde jedoch ein Vorkommen der besonders geschützten 
Waldeidechse festgestellt (s. Kap. 5.2.6). Die abschließenden 
Ergebnisse der Erfassungen werden im Laufe des weiteren 
Verfahrens ergänzt. 
 
Dicke Trespe (Bromus grossus) 
Die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Dicke 
Trespe (Bromus grossus) konnte innerhalb des Geltungsbe-
reichs und angrenzend nicht nachgewiesen werden. 
 
Weitere Arten  
Waldeidechse  
An den südexponierten Rändern der an den Geltungsbereich 
angrenzenden Gehölze und Wälder konnten im Rahmen der 
Erhebungen zahlreiche Individuen der besonders geschütz-
ten Waldeidechse nachgewiesen werden.  
Die von der Waldeidechse besiedelten Gehölz- und Waldrän-
der befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs. Dennoch 
kann es durch Verschattung zu einer Beeinträchtigung des 
Lebensraumes kommen. Um dies zu vermeiden, wird ein Ab-
stand zwischen Zaun und Gehölzen von mind. 3 m und zwi-
schen Modulen und Gehölzen von mind. 10 m eingehalten. 
Hierdurch kann eine Verschattung und somit eine Abwertung 
des Lebensraumes weitgehend vermieden werden. Durch die 
Umwandlung der angrenzenden Ackerflächen in extensiv ge-
nutztes Grünland kommt es insgesamt zu einer Aufwertung 
des Lebensrau-mes der Waldeidechse. Die abschließenden 
Ergebnisse der Erfassungen werden im Laufe des weiteren 
Verfahrens ergänzt.  

Amtsblatt der Gemeinde Neufra - Nr. 31/32/33 vom 31. Juli 20254



Bewertung  
Biotoptypen und Arten  
Das Untersuchungsgebiet wird hinsichtlich seiner Bedeutung 
für den Arten- und Biotopschutz bewertet. Tabelle 2 zeigt die 
Bewertung der einzelnen Biotoptypen des Gebiets (= kleinste 
bewertete räumliche Einheit) unter Berücksichtigung der Be-
deutung der Tierlebensraum-komplexe. Die Habitate von Tie-
ren entsprechen nicht unbedingt den Abgrenzungen der 
Biotoptypen, sie können über diese hinausgehen oder um-
fassen ggf. verschiedene Biotoptypen.   
Prognose der Auswirkungen  
Es ist davon auszugehen, dass auf einem Großteil der Flä-
che inner-halb des Geltungsbereiches die Vegetation zu-
nächst beseitigt wird. Es kommt zum Verlust folgender 
Biotoptypen:  
• Acker mit Unkrautvegetation basenreicher Standorte  
• Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation  
• Fettwiese mittlerer Standorte  
• Ruderalvegetation  
• Zwei Einzelbäume    
Die geplante Zaunanlage um den Solarpark führt zu einer Bar-
rierewirkung für verschiedene Tierarten. Diese Auswirkungen 
können durch eine kleintierdurchlässige Gestaltung der Ein-
friedungen gemindert werden (Maßnahme 1).  
In die angrenzenden geschützten Feldhecken und -gehölze 
wird im Rahmen des Vorhabens nicht eingegriffen. Es wird ein 
Abstand von mind. 7 m zum Zaun und von mind. 10 m zu den 
Solarmodulen eingehalten. Hierdurch kann eine Verschattung 
der Gehölze vermieden werden. Auf den Abstandsflächen 
wird eine arten- und blütenreiche Saumvegetation entwickelt 
(Maßnahme 6).  
Entlang des Wirtschaftsweges durch das Plangebiet wird eine 
Saumvegetation mit Gebüschgruppen entwickelt (Maßnahme 7).   
Im Bereich der Solarmodule wird extensiv genutztes Grünland 
entwickelt (Maßnahme 5).  
Es kommt zu einem Verlust von Ackerflächen mit Vorkommen 
seltener und gefährdeter Ackerwildkräuter. Diese Arten sind 
bei der Maßnahmenkonzeption zu berücksichtigen. Die kon-
krete Ausgestaltung dieser Maßnahmen wird im Laufe des 
weiteren Verfahrens ergänzt.  
Artenschutzrechtliche Konflikte, die sich im Rahmen der ge-
planten Bebauung ergeben, werden im Laufe des weiteren 
Verfahrens ergänzt. 
 

b.)  Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen  
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Tübingen, Referat 21 
Bauleitplanung, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen, 
vom 11.02.2025   

- Betroffene Themenkomplexe: 
Belange der Landwirtschaft, Entzug landwirtschaftlich genutz- 
ter Flächen, Belange des Naturschutzes, Belange der Energie- 
wende und Klimaschutz.   

- Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 
BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt.   

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg – Abteilung 9, 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoff und Bergbau, Albertstraße 5, 79104 Freiburg,  
vom 20.01.2025   

- Betroffene Themenkomplexe: 
Untergrundverhältnisse, Versickerung von Oberflächenwasser, 
Geotechnik, Boden, Mineralische Rohstoffe, Grundwasser, 
Bergbau, Geotopschutz.   

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 
BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

Stellungnahmen des Landratsamt Sigmaringen, Koordinierungs-
stelle beim Fachbereich Baurecht, Leopoldstraße 4, 72844 Sig-
maringen, vom 14.02.2025   

- Betroffene Themenkomplexe: 
Belange des Brand- und Bevölkerungsschutzes, Belange des 
Umwelt- und Arbeitsschutzes, Grundwasserschutz, Wasser-
schutzgebiet Laucherttal, Schutzgebietsverordnung, Boden-
schutz, Abfall, Naturschutz, Artenschutz, Bundesnaturschutz- 
gesetz, Belange der Landwirtschaft, Flurbilanz, Ausgleichs-
maßnahmen, Belange des Forst, Waldabstand.   

- Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), e), 
g), h), i), 1a BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, die Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonsti-
gen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissi-
onsschutzrechts, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfül-
lung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, die Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a bis d.   

Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart  
Ref. 83.1, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen Am Neckar, vom 
08.01.2025   

- Betroffene Themenkomplexe: 
Belange des archäologischen Denkmalschutzes.   

- Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d), 1a 
BauGB: 
Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter.   

Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg –  
Höhere Forstbehörde – Rathausgasse 33,  
79098 Freiburg vom 06.02.2025   

- Betroffene Themenkomplexe:  
Waldabstand, Waldumwandlung, Gefahrsituationen   

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 
BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt.   

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungs-
frist, also bis einschließlich 05.09.2025, Stellungnahmen an 
katja.bollmann@gammertingen.de richten. Die Stellungnahmen 
sind vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf kön-
nen Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 
der Stadtverwaltung Gammertingen (Anschrift siehe oben) vor-
gebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Stadtverwal-
tung Gammertingen (Anschrift siehe oben)  gesendet werden. Bei 
schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift 
der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.  
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setz mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.   
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin ent-
haltene personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
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schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung er-
folgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse des 
Verbands veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf der Grundlage des § 3 BauGB in Ver- 
bindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrund- 
verordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt.   
Öffnungszeiten Stadtverwaltung Gammertingen: 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung   
Gammertingen, 31.07.2025    
Andreas Schmidt, 
Verbandsvorsitzender 
   
Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal 31.07.2025
Landkreis Sigmaringen    

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Entwurfsbeschluss  
- Beteiligung der Öffentlichkeit -  

9. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung  
des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs- 

verbandes Laucherttal zur Ausweisung  
einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung  

 Freiflächenphotovoltaikanlage mit der Bezeichnung  
„Großflächige Freiflächen-PV-Anlage Birklesberg“ 

 in der Stadt Gammertingen auf Gemarkung Gammertingen   
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal hat am 24.07.2025 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
zur 9. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal zur 
Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Freiflächenphotovoltaikanlage mit der Bezeichnung „Großflächige 
Freiflächen-PV-Anlage Birklesberg“ in der Stadt Gammertingen 
auf Gemarkung Gammertingen gebilligt und beschlossen, diesen 
Entwurf nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen.   
Der Bereich südlich des Feldweges Flst. Nr. 1406 wird im Ent-
wurf herausgenommen. Dafür wird im Westen das Flst. Nr. 1395 
in die Planung mit einbezogen. Hintergrund der Herausnahme 
des Bereiches südlich des Feldweges sind insbesondere die 
arten- und naturschutzrechtlich hochwertige Flächen. In der 
Summe reduziert sich dadurch die Ausweisung gegenüber dem 
Vorentwurf um 2,43 ha. Das Plangebiet der 9. Änderung der 3. 
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes wird wie in 
der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 24,07 ha und befindet sich 
auf der Gemarkung Gammertingen im Gewann Birklesberg. Im 
Nordosten des grenzt das Plangebiet unmittelbar an die Gemar- 
kungsgrenze von Feldhausen an. Der Abstand zum östlichen 
Siedlungsbereich von Gammertingen beträgt ca. 1.600 m, der Ab-
stand zum westlichen Siedlungsrand von Feldhausen und ca. 650 m. 
Im Westen, Norden und Nordosten grenzt das Plangebiet an 
Flächen für Wald an. Im Süden und Südosten an Flächen für die 
Landwirtschaft.   
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und den parallel 
dazu in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Be-
trieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu 
erforderlichen Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie ge-
schaffen werden.  
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil 
aus erneuerbaren Energien er-zeugten Stromes bis zum Jahr 
2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, plant 
der Vorhabenträger die Enerparc AG die Errichtung einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage im Gewann Birklesberg an der östlicher 
Gemarkungsgrenze zwischen Gammertingen und Feldhausen 
Die Flächen sind im Eigentum Privater und werden der Enerparc 
AG als Vorhabensträger zur Umsetzung der Anlage zur Verfü-
gung gestellt.    
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertre-
tern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern.   
Der Entwurf der 9. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 
24.07.2025) und den nach Einschätzung der Gemeindeverwal-
tungsverbands wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen    

von Montag, dem 04.08.2025 bis Freitag, dem 05.09.2025,   
auf der Internetseite der Stadt Gammertingen unter der Internet-
Adresse https://www.gammertingen.de/de/amtlich/rathaus/amtliche-
bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen.html veröffent- 
licht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der 
Länder unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/karten-
dienste zugänglich gemacht.   
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen 
der Flächennutzungsplanänderung an folgender öffentlich zu-
gänglichen Stelle einsehbar:   
Stadtverwaltung Gammertingen, Hohenzollernstraße 5-7, 72501 
Gammertingen, (Zimmer 2.9 Hauptamt, 2. Obergeschoss)   
Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen 
sind verfügbar und werden einschließlich Begründung der Flä-
chennutzungsplanänderung Aussagen zur Umweltverträglichkeit 
veröffentlicht.   
a.) Aussagen zur Umweltverträglichkeit aus der Begründung  

vom 24.07.2025   
Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt  
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringen Lär-
mimmissionen. Auch tritt durch die Umspannstationen elek-
tromagnetische Strahlung in geringem Umfang auf. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind hierdurch nicht zu erwar-
ten. Blendwirkungen auf schutzbedürftige Bereiche sind eben-
falls nicht anzunehmen.    
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust 
landwirtschaftlich als Acker und Grünland genutzter Flächen. 
Die höherwertigen Strukturen im Plangebiet (Magerrasen ba-
senreicher Standorte, Feldhecken) bleiben vollständig erhal-
ten. Um Verschattungen dieser Biotope zu vermeiden, wird 
südlich mit den PV-Modulen ein Abstand von 10 m eingehal-
ten. Die Flächen im Bereich der Magerrasen (südlich des We-
geflurstücks Nr. 1406) sind zukünftig vollständig zu beweiden. 
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Auf den nördlich des Wegeflurstücks gelegenen Flächen ist 
ebenfalls extensiv genutztes Grünland zu entwickeln. Dieses 
ist zu beweiden oder zu mähen. Die geplante Zaunanlage ist 
kleintierdurchlässig zu gestalten. Die Ergebnisse der arten-
schutzrechtlichen Untersuchungen liegen noch nicht voll-
ständig vor und werden im Laufe des weiteren Verfahrens 
ergänzt. Die bereits festgestellte Waldeidechse wird durch 
den Abstand zwischen PV-Modulen und Wald- und Hecken-
rändern bei der Planung berücksichtigt. Die Pflanzenart Dicke 
Trespe (Bromus grossus) konnte als Ackerbegleitart im Plan-
gebiet nicht festgestellt werden.    
Boden  
Im Geltungsbereich haben sich überwiegend flach- bis mittel-
tiefe Böden mit einer geringen bis mittleren Bedeutung hin-
sichtlich der Bodenfunktionen entwickelt. Durch den geplan- 
ten Solarpark kommt es zu kleinflächigen Versiegelungen und 
zu baubedingten Beeinträchtigungen dieser Böden. Diese 
Auswirkungen können durch Maßnahmen zum Schutz und 
zur Wiederherstellung von Böden gemindert werden. Der Aus-
gleich der verbleibenden Beeinträchtigungen wird im Laufe 
des weiteren Verfahrens ergänzt.    
Wasser  
Trotz der kleinflächigen Versiegelungen durch die geplante 
PV-Anlage kann das Wasser weiterhin auf der Fläche versi-
ckern. Zudem ist die Verwendung von wasserdurchlässigen 
Bodenbelägen für u.a. Zufahrten vorgesehen. Es ist weder 
von einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate 
noch von Verunreinigungen des Trinkwassers durch das Vor-
haben auszugehen. Es befinden sich keine Oberflächenge-
wässer im Umfeld des Vorhabens.    
Klima, Luft  
Die Nutzung erneuerbarer Energien führt zu einer Reduktion 
von Treibhausgasen im Vergleich zur Nutzung fossiler Ener-
gieträger. Durch das Vorhaben kommt es zu keinen Beein-
trächtigungen der Kaltluftentstehung und von Kaltluftbahnen 
mit siedlungsklimatischer Relevanz.   
Landschaft 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine vor allem im süd-
lichen Bereich strukturreiche Fläche mit Feldhecken und Ma-
gerrasen im Bereich des Birklesberges östlich von Feld- 
hausen. Die Sichtbarkeit von Ortschaften ist stark einge-
schränkt. Auch ansonsten entfaltet das Gebiet keine Fern-
wirksamkeit und ist vor allem von den angrenzenden Rad- 
und Wanderwegen aus einsehbar. Unter der Voraussetzung, 
dass die vorhandenen Strukturen und Wegeverbindungen er-
halten bleiben, sowie die vorgesehenen Grünflächen entlang 
der Wege extensiv genutzt werden, kommt es zu keinen er-
heblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der 
Erholung.   
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht bekannt. Sollten während der Bauarbeiten Hinweise auf 
archäologische Denkmale auftreten, so werden diese gemel-
det und es wird die Möglichkeit zur Bergung der Funde und 
Befunde eingeräumt.   
Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzel-
nen Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Bezie-
hungen zwischen den Schutzgütern wurde in den voran- 
gegangenen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind 
keine Wechselwirkungen zu erwarten.   
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Beibehaltung der 
bisherigen Nutzung anzunehmen, sodass sich voraussichtlich 
der Umweltzustand nicht wesentlich ändert.   
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 
Die vorgesehenen Maßnahmen werden nachstehend zu-
sammengefasst aufgeführt: 
• Erhalt von Feldhecken und Magerrasen 

• Kleintierdurchlässige Gestaltung von Einfriedungen 
• Schutz und Wiederherstellung von Böden 
• Versickerung des Niederschlagwassers 
• Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen 
• Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
 
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Um-
weltauswirkungen 
Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften 
Funktionsfähigkeit der vorgesehenen Maßnahmen ist Auf-
gabe der Stadt Gammertingen.“ 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde am 
04.03.2024 eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 
durchgeführt. Aus der artenschutzrechtlichen Beurteilung des 
Berichtes vom 08.03.2024 wird folgendes zitiert: 
„Eine Umnutzung des Gebietes kann zu Lebensraumverlus-
ten von Vögeln, insbesondere der Offen- und Halboffenland-
arten, Reptilien, Schmetterlingen sowie der Dicken Trespe 
(Bromus grossus) führen. Das Ausmaß möglicher Beein-
trächtigungen hängt von den konkreten Artenvorkommen ab. 
Eine Unterstellung des Vorkommens aller potenziell mögli-
chen Arten würde dazu führen, dass ein hoher Bedarf an funk-
tionserhaltenden Maßnahmen erforderlich wird. 
Um artenschutzrechtliche Konflikte auszuschließen, sollten 
folgende Untersuchungen durchgeführt werden: 
• Erfassung der Brutvogelfauna durch sechs Begehungen im 

Zeitraum April bis Juni, besonderer Fokus auf die Erfassung 
der Wachtel und Feldlerche 

• Erfassung der Dicken Trespe (Bromus grossus) durch eine 
Begehung im Zeitraum Ende Juli bis Mitte August 

• Untersuchung auf Vorkommen der Futterpflanzen Großer 
Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), Gewöhnlicher Dost 
(Origanum vulgare) sowie Feld-Thymian (Thymus pulegioi-
des) für die beiden Ameisenbläulingsarten während der Ve-
getationsperiode 

• Erfassung der Zauneidechse und Schlingnatter durch vier 
Begehungen im Zeitraum April bis September 

Auf der Grundlage dieser Untersuchung ist eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung zu erstellen. 
Neben den artenschutzrechtlichen Belangen sollte beachtet 
werden, dass das Grünland als FFH-Lebensraum von Be-
deutung sein kann. Um dies festzustellen sind gezielte Vege-
tationsansprachen vor dem ersten Schnitt des Grünlandes 
unabdingbar. Diese Aufnahmen dienen gleichzeitig der ge-
nauen Einordnung des Grünlandes hinsichtlich seiner Be-
wertung nach der ÖKVO.“ 
 
Auf Grundlage dieser artenschutzrechtlichen Beurteilung 
wurde im Jahr 2024 die speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fungen durchgeführt. 
Aus dem Bericht (Teil des Umweltberichtes) vom 30.09.2024 
wird aus den artenschutz-rechtlichen Auswirkungen folgen-
des zitiert: 
 
Europäische Vogelarten 
Die Ergebnisse der durchgeführten Revierkartierung werden 
im Laufe des weiteren Verfahrens ergänzt. Im Rahmen der 
durchgeführten Untersuchungen hat sich eine potenzielle Eig-
nung des Gebiets als Rast/Überwinterungsgebiet für den 
Raubwürger gezeigt. Hierfür erfolgen weitere Begehungen im 
Herbst/Winter 
 
Arten der FFH-Richtlinie Anhänge II und IV 
Reptilien 
Im Rahmen der bisher durchgeführten Begehungen zur Er-
fassung der Reptilien konnte die streng geschützte Zaunei-
dechse (Lacerta agilis) im Gebiet nicht nachgewiesen werden. 
Es wurde jedoch ein Vorkommen der besonders geschützten 
Waldeidechse festgestellt (s. Kap. 5.2.6). Die abschließenden 
Ergebnisse der Erfassungen werden im Laufe des weiteren 
Verfahrens ergänzt. 
 
Dicke Trespe (Bromus grossus) 
Die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Dicke 
Trespe (Bromus grossus) konnte innerhalb des Geltungsbe-
reichs und angrenzend nicht nachgewiesen werden. 



Weitere Arten 
Im Rahmen der bisher durchgeführten Begehungen zur Er-
fassung der Reptilien konnte die besonders geschützte Wal-
deidechse (Zootoca vivipara) im Gebiet festgestellt werden. 
Diese besiedelt insbesondere die süd- und südostexponier-
ten Wald- und Heckenränder entlang der westlichen und nörd-
lichen Grenze des Plangebiets. Zu den Waldrändern wird ein 
Abstand mit den PV-Modulen von mind. 30 m eingehalten. Zu 
den Feldhecken wird ein Abstand von mind. 10 m zu den PV-
Modulen und von mind. 7 m zum Zaun eingehalten. Hierdurch 
können Verschattungen weitgehend vermieden werden, so-
dass es zu keinen Beeinträchtigungen dieser Art kommt. 
Durch die Umwandlung der Ackerflächen in extensiv genutz-
tes Grünland ist von einer Verbesserung des Lebensraums 
der Waldeidechse auszugehen. Die abschließenden Ergeb-
nisse der Erfassungen werden im Laufe des weiteren Verfah-
rens ergänzt.   
Bewertung 
Biotoptypen und Arten 
Das Untersuchungsgebiet wird hinsichtlich seiner Bedeutung 
für den Arten- und Biotopschutz bewertet. Tabelle 2 zeigt die 
Bewertung der einzelnen Biotoptypen des Gebiets (= kleinste 
bewertete räumliche Einheit) unter Berücksichtigung der Be-
deutung der Tierlebensraumkomplexe. Die Habitate von Tie-
ren entsprechen nicht unbedingt den Abgrenzungen der 
Biotoptypen, sie können über diese hinausgehen oder um-
fassen ggf. verschiedene Biotoptypen. 
 
Prognose der Auswirkungen 
Durch das Vorhaben kommt es zu einem Verlust von Äckern 
mit fragmentarischer Unkrautvegetation und Grünlandansaa-
ten. Zudem erfolgt zeitweise ein Verlust von Fettwiesen mitt-
lerer Standorte. Da unter den Solarmodulen extensiv genutz- 
tes Grünland entwickelt wird (Maßnahmen 7 und 8), be-
schränkt sich dieser Verlust auf Beschädigungen der Gras-
narbe während der Bauzeit.   
Die Feldhecken und Magerrasen im Gebiet bleiben vollstän-
dig erhalten (Maßnahmen 1 und 2). Um eine Verschattung der 
Flächen zu vermeiden, wird südlich mit den PV-Modulen ein 
Abstand von mind. 10 m eigehalten. Falls ein Zaun in diesem 
Bereich vorgesehen ist, weist er einen Abstand von mind. 7 m 
auf. Durch die Topografie (südexponierter Hang) reduzieren 
sich die möglichen Verschattungen weiter. Nördlich beträgt 
der Abstand zwischen Zaunanlage und den Feldhecken und 
Magerrasen mindestens 3 m. 
Die geplante Zaunanlage um den Solarpark führt zu einer Bar-
rierewirkung für verschiedene Tierarten. Wildtierkorridore 
nach dem Generalwildwegeplan sind hiervon nicht betroffen. 
Die Auswirkungen können durch eine kleintierdurchlässige 
Gestaltung der Einfriedungen gemindert werden (Maßnahme 3). 
Die vorhandenen Wirtschaftswege durch das Gebiet bleiben 
erhalten. Um eine Durchgängigkeit für Tiere zu ermöglichen 
wird ein Abstand zwischen Weg und Zaun von mind. 3 m ein-
gehalten. 
Zur Berücksichtigung des Waldabstandes sind entlang der 
Waldränder breite Grünflächen vorgesehen. Weitere Grünflä-
chen sind entlang der Wege vorgesehen. Auf diesen Grünflä-
chen wird extensiv genutztes Grünland entwickelt (Maß- 
nahmen 7 und 8). Das extensiv genutzte Grünland wird eben-
falls im Bereich der Solarmodule etabliert. 
Artenschutzrechtliche Konflikte, die sich im Rahmen der ge-
planten Bebauung ergeben, werden im Laufe des weiteren 
Verfahrens ergänzt. 
Maßnahmen 
Folgende Maßnahmen sind zur Minderung und zum Ausgleich 
vorgesehen. Nähere Beschreibungen der Maßnahmen sind 
in Kapitel 6 enthalten. 
• Erhalt von Feldhecken (Maßnahme 1) 
• Erhalt von Magerrasen (Maßnahme 2) 
• Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen  

(Maßnahme 3) 
• Entwicklung von extensiv genutztem Grünland mittels Be-

weidung (Maßnahme 7) 
• Entwicklung von extensiv genutztem Grünland  

(Maßnahme 8) 
 

Nach Auswertung aller Bestandsaufnahmen sind ggf. weitere 
Maßnahmen erforderlich. 

 
b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnah-

men  
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Tübingen, Referat 21 
Bauleitplanung, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen, 
vom 11.02.2025  

- Betroffene Themenkomplexe: 
Belange der Landwirtschaft, Flurbilanz, Belange des Natur-
schutzes, Belange der Energiewende und Klimaschutz.   

- Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a  
BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt. 

 
Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg – Abteilung 9, 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoff und Bergbau, Albertstraße 5, 79104 Freiburg,  
vom 17.01.2025  

- Betroffene Themenkomplexe:  
Untergrundverhältnisse, Versickerung von Oberflächenwasser, 
Geotechnik, Boden, Mineralische Rohstoffe, Grundwasser, 
Bergbau, Geotopschutz.   

- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 
BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

 
Stellungnahmen des Landratsamt Sigmaringen, Koordinierungs-
stelle beim Fachbereich Baurecht, Leopoldstraße 4, 72844 Sig-
maringen, vom 14.02.2025   

- Betroffene Themenkomplexe: 
Belange des Brand- und Bevölkerungsschutzes, Belange des 
Umwelt- und Arbeitsschutzes, Grundwasserschutz, Wasser-
schutzgebiet Zwiebelwiese, Schutzgebietsverordnung, Bo-
denschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Artenschutz, 
Biotope, Landschaftsbild, Bundesnaturschutzgesetz, Belange 
der Landwirtschaft, Flurbilanz, Ausgleichsmaßnahmen, Be-
lange des Forst, Waldabstand. 

 
- Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), e), 

g), h), i), 1a BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, die Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonsti-
gen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissi-
onsschutzrechts, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfül-
lung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, die Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a bis d. 

 
Stellungnahmen des Naturpark Obere Donau, Wolterstraße 16, 
88631 Beuron vom 14.02.2025 

 
Betroffene Themenkomplexe: 
Belange der Landwirtschaft, landschaftsunverträgliche Über-
konzentration, Anlagenhäufung, vorbildliche Erholungsland-
schaft. 

 
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 

BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt. 
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Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart  
Ref. 83.1, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen Am Neckar, vom 
08.01.2025   

- Betroffene Themenkomplexe: 
Belange des archäologischen Denkmalschutzes. 

 
- Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d), 1a 

BauGB: 
Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter. 

 
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg –  
Höhere Forstbehörde – Rathausgasse 33,  
79098 Freiburg vom 06.02.2025   

- Betroffene Themenkomplexe:  
Waldabstand, Waldumwandlung, Gefahrsituationen 

 
- Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 

BauGB: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt. 

 
Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungs-
frist, also bis einschließlich 05.09.2025, Stellungnahmen an 
katja.bollmann@gammertingen.de richten. Die Stellungnahmen 
sind vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf kön-
nen Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 
der Stadtverwaltung Gammertingen (Anschrift siehe oben) vor-
gebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Stadtverwal-
tung Gammertingen (Anschrift siehe oben)  gesendet werden. Bei 
schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift 
der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.  
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setz mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin ent-
haltene personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung 
erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse des 
Verbands veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf der Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz 
erfolgt. 
 
Öffnungszeiten Stadtverwaltung Gammertingen: 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung    
Gammertingen, 31.07.2025     
Andreas Schmidt, 
Verbandsvorsitzender 

Sprechtag der DRV Baden-Württemberg in Gammertingen  
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg 
bietet für Ihre Versicherten am 19.08.2025 von 08.30-12.30 sowie 
13.30-15.30 Uhr in Gammertingen (Rathaus) einen Sprechtag 
an. Falls Sie Informationen benötigen oder sonstige Auskünfte 
wünschen, können Sie sich dort beraten lassen. 
Hierzu ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 
07574 406-132 erforderlich. 
Wenn der Termin voll belegt sein sollte oder Sie an diesem Tag 
keine Zeit haben, können Sie sich den nächsten Sprechtag am 
30.09.2025 zur gleichen Zeit vormerken. 
Zudem steht Ihnen die Außenstelle der Deutschen Rentenversi-
cherung in Sigmaringen für Beratungen, Auskünfte und Fragen 
sowie auch Termine bezüglich der Rente zur Verfügung. Die Te-
lefonnummer lautet 07571 7452-0. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Grund- und Gewerbesteuer   
Zum 15. August 2025 ist die 3. Rate der Grund- und Ge-
werbesteuer für das laufende Jahr fällig. Der Betrag ist aus 
dem zuletzt ergangenen Bescheid ersichtlich. 
Wenn Sie der Gemeindekasse keine Abbuchungsermächti-
gung erteilt haben, so sollten Sie dafür sorgen, dass der Be-
trag rechtzeitig bei der Gemeinde eingeht, damit Ihnen un- 
nötige Kosten für Mahngebühren und Säumniszuschläge er-
spart bleiben. 
Bitte geben Sie bei der Bezahlung das Buchungszeichen an. 
Vielen Dank 
Grundsteuer 5.0100. XXXXXX.X 
Gewerbesteuer 5.0101. XXXXXX.X 

    
Vorauszahlung Wasser- und Abwassergebühren 
Zum 15. August 2025 ist die 3. Vorauszahlung fällig. Der Be-
trag ist aus dem zuletzt ergangenen Bescheid ersichtlich.  
Bitte bezahlen Sie den Betrag pünktlich. Sie ersparen sich 
damit Mahnkosten und Säumniszuschläge. Sie erleichtern 
uns die Verbuchung, wenn Sie bei der Zahlung das Bu-
chungszeichen angeben (5.8888.XXXXXX.X). Der einfachste 
Weg für Sie ist, wenn Sie der Gemeinde eine Abbuchungs-
ermächtigung erteilen. Ihre Gebühren werden dann jeweils 
zum Fälligkeitstermin abgebucht.  

 
 

 
 
 
 
 
                                        

    
Turnhalle geschlossen  
Während der Sommerferien (31.07. bis einschl. 14.09.) bleibt 
die Turnhalle für den Übungsbetrieb geschlossen. Wir bitten 
um Beachtung! 
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AUS DEM STANDES- UND 
EINWOHNERMELDEAMT

Wir gratulieren…   
Elvira Haug zum 70. Geburtstag 
Rita Buck zum 70. Geburtstag

GLÜCKWÜNSCHE

TERMINE / VERANSTALTUNGEN

SOMMERFERIEN BÜRGERKAFFEE  
Das Bürgerkaffe bleibt im August geschlossen! 

Ab Mittwoch, 03.09.25 haben wir 
 wie immer ab 14.00 Uhr geöffnet  
und freuen und auf Ihren Besuch!



FERIENSPASS 2025  
Die Gemeinde Neufra bietet, in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Vereinen/Institu-
tionen, in diesem Jahr wieder ein attraktives 
Ferienprogramm für Kinder ab 5 Jahren an. 
Die Programmhefte wurden an die Schüler 
und Kindergartenkinder ab 5 Jahren verteilt. 
Zudem liegen Programmhefte im Rathaus 
aus. Für die Angebote ist eine schriftliche 
Anmeldung (Anmeldebogen im Heft) bei der 

Gemeindeverwaltung in Neufra möglich. Dort können die Anmel-
debogen abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen wer-
den. ACHTUNG: Die Anmeldung für Programmpunkt 1 läuft über 
die Stadt Gammertingen. 
Die Teilnehmerzahlen für die einzelnen Programmpunkte sind be-
grenzt – schnell sein lohnt sich!  
Ansprechpartner: Tanja Wittner, DW 9300-11, tanja.wittner@neu-
fra.de   
1. Bau einer Seifenkiste / Seifenkistenrennen  

am 31. Juli und 01. August 
2. Tennis-Erlebnistag am 02. August 
3. Spiel & Spaß bei der Feuerwehr am 02. August    

AUSGEBUCHT! 

4. Heute ist der Affe los am 04. August 
5. Tischtennis am 05. August 
6. Mit dem Mikroskop die Welt entdecken am 06. August    

AUSGEBUCHT! 
7. Sondeln am 08. August  AUSGEBUCHT!  
8. Kochen und Backen mit den Kids am 12. August    

AUSGEBUCHT! 
9. Auf der Suche nach Goischterspuren am 19. August   

AUSGEBUCHT! 
10. Besuch auf dem Bauernhof am 25. August  AUSGEBUCHT! 
11. Ponys Kunterbunt am 26. August 
12. Badespaß am 27. August 
13. Auf die Ponys…fertig…los!  am 28. August 
14. Kleines Ponypässle für Kinder ab 6 Jahren am 29. August 
15. T-Shirt bemalen am 01. September   AUSGEBUCHT! 
16. Kirchen-Entdeckungstour am 02. September 
17. Kräuterspaß im ALB-GOLD Naturgarten am 03. September 
18. Parcours in der Turnhalle am 04. September 
19. Schnupperangeln für Kinder und Jugendliche  

am 06. September  AUSGEBUCHT! 
20. Musikinstrumente basteln und spielen am 09. September 

AUSGEBUCHT! 
21. Mountainbike-Tour am 10. September 
22. Batiken in Neufra am 10. September  AUSGEBUCHT! 
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SONSTIGE 
BEKANNTMACHUNGEN

Pures Glücksgefühl trotz Tränenmeer!!!  
Es waren Momente der völligen Ergriffen-
heit und des Schwebens auf Wolke 7 und ein 
Moment des bitteren Abschiedschmerzes 
mit hautnahen Verlustängsten. 
Es war ein Fest der Wertschätzung, der 
Dankbarkeit und der herzlichen Verbunden- 
heit, die eine tiefe Rührung ausgelöst und 
hinterlassen hat. Es waren so viele Weg-
begleiter/innen und Gäste am Start, ein 
bunter Strauß an fröhlichen Menschen vom 
Kind bis zum betagten Senior/in. 
Es war eine tolle Truppe vom Motorradclub, vom Chor imPuls, vom Bauhof, vom Gemeindeteam, von der Verwaltung 
und sonstigen Freiwilligen, die im Hintergrund großartige Arbeit geleistet haben, um dieses gigantische Fest auf die 
Beine zu stellen. 
Es waren unsere Jüngsten vom Kindergarten mit ihren tollen Erzieherinnen und die Schüler mit ihren einfühlsamen 
Lehrern am Start, bunte wie das Leben mit ihren bunten Luftballons. 
Es waren Musiker der alten Schule auf der Bühne, die Lieder zu Gehör gebracht haben, die ganz und gar nach mei-
nem Geschmack waren und die guten alten Sturm- und Drangzeiten in Erinnerung brachten. 
Und es waren Gäste da, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, die schon lange aus Neufra weg sind und 
doch erfahren haben, dass es um Abschiednehmen geht. 
Es wurden Grußworte gesprochen, die mich innerlich so aufgewühlt haben, dass ich manchmal das Gefühl hatte, 
ich verliere die Bodenhaftung. Momente, die man für immer festhalten möchte getreu dem bekannten Goethewort 
aus Faust I: „Verweile doch, du bist so schön!“. Ein Zustand der Glückseligkeit und des bitteren Abschieds-
schmerzes, alles in ein und demselben Moment. 
Höchster Dank und tiefer Respekt für diese ganz persönlichen, warmherzigen, treffenden, witzigen, pointierten, zu 
Herzen gehenden, lobenden, originellen Worte von Selina Stauß, Andreas Maichle, Reinhard Traub, Familie Wolf, 
Nicole Eisele, Verena Krause, Thomas Göggel, Theresia Leuze und Heiko Borkowski. Worte, die ich als gefühlt ab-
solut ehrlich empfunden habe und von denen ich total sicher bin, dass sie nicht dem Pflichtrepertoire entsprungen 
sind nach dem Motto: das muss man halt zum Abschied so sagen. Vielen herzlichen Dank für die mir zum Ausdruck 
gebrachte „Laudatio“, sie war Labsal für meine Seele!!! 
Abschiednehmen tut bitter weh und beseelt zugleich in nicht geglaubter Weise und deshalb bin ich dankbar, dass 
so viele herzliche Menschen mir diesen Abschied so leicht wie möglich gemacht haben. 
Dieses Fest wird mich mein Leben lang in euphorischer Weise begleiten!!!  
Matthias Kopp

Danke
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